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§ 1 Einleitung

Von der Memel bis zur B 33, die die oberrheinische Tiefebene mit dem 
Bodensee verbindet, ist es nicht nur geografisch und historisch, sondern 
auch juristisch ein langer Weg gewesen.

Der preußische Landkreis Memel bildete ab 1871 den nördlichsten 
Teil des Deutschen Reiches, bevor das Gebiet 1920 aufgrund des Versailler 
Vertrages von Deutschland abgetrennt und 1923 von Litauen annektiert 
wurde1. 1939 unterzeichnete die litauische Regierung gegen Einräumung 
einer Freihandelszone und eines Wegerechts einen Übergabevertrag, wo
durch das Memelgebiet wieder an das Deutsche Reich zurückfiel. Doch 
auch diese Zugehörigkeit währte nicht lang und wurde 1944 durch den 
Einmarsch der Roten Armee beendet2. Soweit das Memelland in dieser 
Zeitspanne nicht den nördlichsten Teil des Deutschen Reiches ausmachte, 
stellte die Memel die natürliche Grenze Preußens dar.

Und so kam es, dass die juristische Entwicklung der einverständlichen 
Fremdgefährdung ihren Lauf im heutigen Litauen nahm. Im berühmten 
„Memel“Fall3 hatte das Reichsgericht über einen Fährmann zu urteilen, der 
dem Drängen seiner Passagiere nur widerwillig nachgab, sie trotz des stür
mischen Wetters über die Memel zu setzen. Einer der Beförderten fiel dem 
Sturm zum Opfer und ertrank. Das Reichsgericht fühlte mit dem Fährmann, 
der, nachdem er die Gäste nicht von ihrem Vorhaben abbringen konnte, 
nicht nur die aufgeklärten Passagiere, sondern als sie seinen Mut in Zweifel 
zogen, sogar sich selbst aus Gutmütigkeit in Lebensgefahr brachte. Dies, so 
meinte das RG, sei nicht pflichtwidrig, und sah von einer Bestrafung wegen 
fahrlässiger Tötung ab. Dabei stellte es neben dem nicht vorhandenen 
Rechtsverbot vor allem auf Kriterien wie die Einsichtsfähigkeit der Beför
derten, die Kenntnis der Risiken sowie die Gutmütigkeit des Fährmanns 
ab – alles Kriterien4, die heutzutage, wenn überhaupt, an anderer Stelle als 
bei der Sorgfaltspflicht im deliktischen Aufbau verortet werden. Deshalb ist 
es nicht verwunderlich, dass 85 Jahre später im „Autoraser“Fall5 ganz 
andere Kriterien für die Beurteilung der Strafbarkeit eine Rolle spielen. 

1 Tuchtenhagen, S. 119.
2 Tuchtenhagen, S. 119.
3 RGSt 57, 172 ff.
4 Abgesehen vom nicht bestehenden Rechtsverbot.
5 BGHSt 53, 55.
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Vieles hat sich in 85 Jahren weiterentwickelt, und doch sind in Anbetracht 
der langen Zeit immer noch etliche Fragen ungelöst und vieles am dogma
tischen Gerüst der Entscheidung des BGH wird kritisch gesehen6. 

Soweit der einverständlichen Fremdgefährdung überhaupt eine eigenstän
dige Bedeutung7 – außer der Bildung eines begrifflichen Pendants zur ei
genverantwortlichen Selbstgefährdung8 – zugemessen wird, ist vieles um
stritten9 und zum Teil ungeklärt10. Laut Duttge sind die bisherigen Stellung
nahmen zur einverständlichen Fremdgefährdung von erheblicher Unsicher
heit über Relevanz und Reichweite11 einer nach Roxin noch wenig 
erschlossenen Fallgruppe geprägt12, die weiterer dogmatischer Durchdrin
gung harrt13, da ein die Gesamtproblematik überschauendes, umfassendes 
Konzept fehle14. Krawczyk / Neugebauer halten die Abgrenzung zwischen 
strafloser Selbstgefährdung und strafbarer Fremdgefährdung für eine „an
spruchsvolle Aufgabe“, bei der sich eine schematische Anwendung von 
Obersätzen verbiete15. Murmann geht gar soweit, dass diese nicht enden 
wollende Diskussion nicht nur tiefgreifende Unterschiede über rechtliche 
Grundlagen an sich betreffe, sondern gar Verständnis und Recht überhaupt 
in der Diskussion stünden16. Stratenwerth hingegen möchte „mit der Ma

6 Vgl. nur Kühl, NJW 2009, 1158 f.; ders., AT, § 4 Rn. 89; Roxin, JZ 2009, 
399 ff.; Timpe, ZJS 2009, 170 ff.; Brüning, ZJS 2009, 194 ff.; Murmann, FSPuppe, 
S. 767, der davon spricht, dass auch diese Entscheidung keine Klärung zu verbrin
gen mochte.

7 Stratenwerth, FSPuppe, 2011, 1017, 1024.
8 Schünemann, JA 1975, 715, 722 f.
9 Frisch,	 in:	 Eser/Nishihara,	 S.	321,	 327;	 Martin, JuS 1998, 274, 275; Straten-

werth, FSPuppe, 2011, 1017 spricht von einer verworrenen, kaum noch überschau
baren Diskussion.

10 Rengier, Iurratio 2008, 8; Sternberg-Lieben, Die objektiven Schranken der 
Einwilligung im Strafrecht, S. 224.

11 Duttge, FS-Otto, S. 227, 228; so auch Arzt, FSGeppert, S. 1, 2, der von einem 
„Nebel, der bezüglich der Sachfrage des unvernünftigen Risikoverlangens in Abhän
gigkeit	 von	 der	 Grenzziehung	 Tatbestandsauschlusses	 (Einverständnis)/Rechtferti
gung	 (Einwilligung)	 entstanden	 ist“,	 spricht.

12 Roxin, AT, I § 11 Rn. 121; ebenso Duttge, NStZ 2009, 690; Kühl, ZStW 2003, 
385, 391; auch Hammer, JuS 1998, 785, 788 konstatiert, dass sich in der Zeit zwi
schen 1973–1998 daran nichts geändert habe. Radtke, FSPuppe, S. 831, 839; HK
GS/M. Heinrich, Vor § 13 Rn. 141.

13 Roxin, AT, I § 11 Rn. 136, der diese Einschätzung in der JZ 2009, 399 erneu
ert; Rengier, BT II, 132012, § 20 Rn. 7; auch Beulke, FSOtto, 2007, 207, 208 spricht 
von ungeklärten Verhältnissen insbesondere auch in Bezug auf die Frage, wo die 
Grenze zwischen eigenverantwortlicher Selbst und Fremdgefährdung verläuft.

14 Duttge, NJW 2005, 260, 263.
15 Krawcyk/Neugebauer, JA 2011, 264, 268.
16 Murmann, FSPuppe, S. 767.
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chete wieder ein wenig Ordnung“17	 in	die	„verworrene(n),	kaum	noch	über-
schaubare(n)	 Diskussion“	 bringen18, indem er die einverständliche Fremd
gefährdung	 als	 Auswuchs	 einer	 „überzüchtete(n)	 Strafrechtsdogmatik“19 
abtut und deren Streichung aus dem Katalog der Fallgruppen20 fordert. 

Vor dem dargelegten Hintergrund verwundert es nicht, dass, obwohl es 
sich bei der einverständlichen Fremdgefährdung um Alltagssachverhalte21 
des Kernstrafrechts handelt, diese in regelmäßigen Abständen immer wieder 
Aufmerksamkeit vor unseren höchsten Gerichten erlangen22. Die Brisanz 
spiegelt sich auch im Ergebnis wider. Da das Strafrecht eine Regelung wie 
§ 254 BGB nicht kennt23, scheinen gerade im Fahrlässigkeitsbereich oft 
Zufälligkeiten über strafbar „sein oder nicht sein“ zu entscheiden. So fragt 
man sich, worin der strafbarkeitsbegründende Unterschied liegt, der den 
Fahrer eines Wagens, an den sich ein Fahrradfahrer hängt24, nicht jedoch 
den Lenker eines Wagens, von dem sich ein Skateboarder ziehen lässt25, 
zum Straftäter gemacht hat. Ebenso kann man zweifeln, warum den Fähr
mann am Tod seines in das Risiko eingeweihten Passagiers keine Schuld 
trifft, der Fahrzeugführer des Autorennens jedoch strafbar ist, obwohl der 
Beifahrer aufgrund der wechselnden Fahrzeugführereigenschaft die Gefah
ren im Grundsatz im gleichen Maße überblickt. Weitere Judikate hoher 
Gerichte könnten angeführt werden, die in ihren unterschiedlichen Begrün
dungsversuchen und Ergebnissen zu ähnlichen Sachverhalten zeigen, wie 
schwer es Rechtsprechung und Schrifttum fällt, diese alltägliche Konstella
tion dogmatisch in den Griff zu bekommen26. 

Dabei haben sich gefährliche Unternehmungen in der heutigen Zeit zum 
Freizeitsport entwickelt. Mag das Ausloten seiner Grenzen durch heikle 
Unterfangen wahrscheinlich auch früher nicht minder ausgeprägt gewesen 
sein, findet man heutzutage aufgrund der medialen Vernetzung nicht nur 
leichter Anregungen, sondern erhält durch Internetangebote à la Facebook 
und YouTube auch die Plattform, seine eigenen Unternehmungen einer brei

17 Stratenwerth, FSPuppe, S. 1017.
18 Stratenwerth, FSPuppe, S. 1017.
19 Ähnlich wohl auch Puppe, ZIS 2007, 247.
20 Stratenwerth, FSPuppe, S. 1017, 1024; dies spricht Martin, JuS 1998, 274, 

275 an.
21 Roxin, GA 2012, 655, 656 spricht von einer häufig vorkommenden Erschei

nung.
22 Ähnlich Walter, NStZ 2013, 673.
23 Anastasopoulou, FSRoxin, 2011, S. 1927.
24 BayObLG JR 1978, 296.
25 BayObLG NZV 1989, 80.
26 In diese Richtung auch Rengier, StV 2013, 27, 30.


